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 68. Änderung der Dienstvertragsordnung 
 

Vom 1. März 2010 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbei-
tergesetz - MG) vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt geändert 
durch das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur 
Änderung des Mitarbeitergesetzes vom 10. März 2007 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 131), 
hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 
1983 in der Fassung der Bekanntmachung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover S. 70), zuletzt geändert durch die 67. Änderung der Dienstvertrags-
ordnung vom 4. November 2009 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 223), wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Änderung der Dienstvertragsordnung  

 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:  

 
a) Nach der Zeile zu § 15 wird folgende Zeile eingefügt:  

 
„§ 15a Besondere Regelungen für die Eingruppierung der Kirchenmusikerin-

nen”.  
 

b) Die Zeile zu Anlage 2 erhält die folgende Fassung:  
 
„Anlage 2 Entgeltordnung – Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale –”.  

 
 
2. In § 11 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt: 

 
„(4) Die Dienstumfänge für Kirchenmusikerinnen in den Entgeltgruppen 2 bis 6 
werden nach der folgenden Tabelle berechnet: 

 
Organistendienst 

1. Hauptgottesdienst ................................................................3,25 Std. 

2.  Kindergottesdienst vor oder nach einem Hauptgottesdienst ........1,25 Std. 

3. Werktagsgottesdienst oder -andacht .......................................2,00 Std. 

4. Wochenschlussgottesdienst (von etwa einer Stunde Dauer) ........2,75 Std. 
 
Chorleiterdienst  

5.  Chorprobe mit einem mehrstimmigen Chor  
(mindestens 90 Minuten) ......................................................3,25 Std. 

6.  Chorleitung in einem Gottesdienst ..........................................3,25 Std. 
 
Vorsängerdienst  

7.  Leitung eines liturgischen Chores und des Gemeindegesangs im  
Gottesdienst einschließlich kurzer Ansingprobe .........................2,00 Std. 

 
Organistendienst bei Amtshandlungen  

8.  Amtshandlungen mit einer Dauer von bis zu 45 Minuten ............2,00 Std. 

9.  Amtshandlungen mit einer Dauer von mehr als 45 Minuten ........3,25 Std.  
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(5) Für die Berechnung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit gilt: 
 
Die Gesamtzahl der für die einzelnen Dienstarten im Kalenderjahr regelmäßig anfal-
lenden Dienste wird mit der entsprechenden Stundenzahl multipliziert. Die ermittel-
ten Ergebnisse für die verschiedenen Dienste werden zusammengezählt. Das Ge-
samtergebnis wird durch die Zahl 52 geteilt. Das Ergebnis ist die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit. 
 

Anmerkung zu § 11 Absatz 4 und 5: 
 
Begriffsbestimmungen:  

1.  Organistendienst  

Ausführung selbstständiger Orgelmusik, d.h. Vorspiele, Intonationen, Orgel-
choräle, Nachspiele, Begleitung des Gemeindegesanges bei Gottesdiensten 
und Amtshandlungen; Begleitung von Chor-, Sologesang oder Instrumen-
talmusik; Pflege der Orgel nach den geltenden Bestimmungen (einschließlich 
Stimmen von Zungenpfeifen); Betreuung des Inventars; Teilnahme an 
dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften.  

 
2.  Chorleiterdienst 

Regelmäßige Probenarbeit mit einem mehrstimmigen Chor, Posaunenchor 
oder einer Instrumentalgruppe, Einsatz der Chöre und Gruppen bei Gottes-
diensten und Gemeindeveranstaltungen, ggf. im diakonischen Dienst; Kon-
taktpflege mit den Chormitgliedern; Betreuung des Inventars; Teilnahme an 
dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften. 

 
3.  Vorsängerdienst  

Regelmäßige Probenarbeit mit dem liturgischen Chor, Leitung des liturgi-
schen Chores und des Gemeindegesanges im Gottesdienst einschließlich An-
singproben vor den Gottesdiensten; Singarbeit mit Gemeindegruppen; Kon-
taktpflege mit Chormitgliedern; Betreuung des Inventars; Teilnahme an 
dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften.  

Übt der Vorsänger den Dienst regelmäßig ohne Mitwirkung eines Organisten 
aus, so gilt dies auch dann als Vorsängerdienst, wenn der Vorsänger keinen 
liturgischen Chor leitet.”. 

 
 
3.  Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

 
„§ 15a 

Besondere Regelungen für die Eingruppierung  
der Kirchenmusikerinnen  

 
(1) Bis zum Inkrafttreten einer neuen Eingruppierungsordnung zur Dienstver-
tragsordnung richtet sich die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen im kirchenmusi-
kalischen Dienst nach den Merkmalen der Anlage 2.  
 
(2) 1Mitarbeiterinnen nach Absatz 1, die einer niedrigeren Entgeltgruppe als der 
bisherigen zugeordnet werden, erhalten eine dynamische Besitzstandszulage, so 
lange die Tätigkeit ausgeübt wird. 2Die Besitzstandszulage bemisst sich nach dem 
Unterschiedsbetrag zwischen dem bisherigen und dem neuen Tabellenentgelt. 3Die 
Besitzstandszulage vermindert sich ab dem 1. Juli 2010 bei jedem Stufenaufstieg 
um die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen 
Stufe sowie bei allgemeinen Entgeltanpassungen um die Hälfte des Erhöhungsbe-
trages des für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatzes. 
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(3) 1Mitarbeiterinnen, die vor dem 1. Januar 2009 eingruppiert wurden, erhalten 
mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt einschließlich eventueller Zulagen als Be-
sitzstand unverändert weiter. 2Die Beträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpas-
sungen teil. 3Ausstehende Stufenaufstiege nach den §§ 16 und 17 TV-L  bleiben un-
berührt.  
 
(4) 1Werden Mitarbeiterinnen ab dem 1. Juli 2010 in einer höheren als der bisheri-
gen Entgeltgruppe eingruppiert, entfallen zum Zeitpunkt der Höhergruppierung alle 
als Besitzstand gewährten Zulagen. 2Liegt das neue Tabellenentgelt unter dem bis-
herigen Entgelt, so erhalten die Mitarbeiterinnen eine statische persönliche Zulage. 
3Die persönliche Zulage bemisst sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund 
der neuen Eingruppierung maßgeblichen neuen Tabellenentgelt gemäß § 17 Abs. 4 
TV-L zuzüglich etwaiger Zulagen nach Anlage 2 und dem bisherigen Tabellenentgelt 
zuzüglich der bislang als Besitzstandszulage gezahlten Zulagen. 4Die persönliche 
Zulage reduziert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen jeweils um die Hälfte des 
Erhöhungsbetrages. 

 
Anmerkung zu § 15a Absatz 4 Satz 1: 

Zulagen im Sinne dieser Arbeitsrechtsregelung sind Funktionszulagen, nach den 
Bestimmungen der Anlage 1 Sparte D Abschnitt I bis III der DienstVO-1983 und 
Vergütungsgruppenzulagen nach § 9 ARR-Ü-Konf. 
 
Anmerkung zu § 15a Absatz 4 Satz 2: 

Das neue Tabellenentgelt umfasst auch den Garantiebetrag gem. § 17 Abs. 4 
Satz 2 TV-L.  

 
(5) Übertarifliche Eingruppierungen bleiben von den Regelungen der Absätze 1 
bis 4 unberührt.”.  

 
 
4. Die Anlage 2 erhält die folgende Fassung:  

„Anlage 2 
(zu § 15a) 

 
Entgeltordnung 

– Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale – 
 
A. Tätigkeitsmerkmale für Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen 

Dienst  
 

Entgeltgruppe 2 

1. Kirchenmusikerinnen ohne Kirchenmusikprüfung  
 
Entgeltgruppe 4 

2. Kirchenmusikerinnen mit D-Kirchenmusikprüfung 
 
Entgeltgruppe 6 

3. Kirchenmusikerinnen mit C-Kirchenmusikprüfung 

4. Kirchenmusikerinnen mit A- oder B-Kirchenmusikprüfung auf C-Stellen  
 
Entgeltgruppe 11 

5. Kirchenmusikerinnen mit B-Kirchenmusikprüfung auf B-Stellen 1) 

6. Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung auf B-Stellen 1)   
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7. Landesposaunenwartinnen, soweit nicht höher eingruppiert  
 
Entgeltgruppe 13 

8. Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung auf A-Stellen 1) 2) 

9. Landesposaunenwartinnen mit herausgehobener Tätigkeit in der Fachauf-
sicht 

 
Entgeltgruppe 14 

10. Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen, soweit nicht höher ein-
gruppiert  

 
Entgeltgruppe 15 

11. Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen  
 
F u ß n o t e n: 
1) Bei der Übertragung von Aufgaben einer Kreis-(Propstei-)kantorin erhält die 

Kirchenmusikerin eine Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe 12 Stufe 3.  

2) Kirchenmusikerinnen in Stellen von besonderer Wichtigkeit für die jeweilige 
beteiligte Kirche erhalten eine Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 12 Stufe 3. Die besondere Wichtigkeit 
wird durch die zuständige oberste Behörde festgesetzt. 

 
 
5. Die Anlage 4 wird wie folgt geändert:  
 

a) § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „und” wird durch ein Komma ersetzt.  

bb) Nach dem Klammerzusatz „(Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 65)” werden die 
Worte „und die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföderation ev. Kirchen in Niedersach-
sen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienstver-
tragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrechts 
vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70)” eingefügt.    

 
b) § 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Absatz 2 wird nach Buchstabe b folgender Buchstabe c eingefügt:  

„c) nach Anlage 3 der ARR-Ü-Konf”. 

bb) In Absatz 3 werden nach den Worten „nach Absatz 2” die Worte „in eine 
der Entgeltgruppen 2 bis 15” eingefügt. 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Es treten in Kraft: 
 
1. § 1 Nummer 1 bis 4 am 1. Juli 2010,  
 
2. § 1 Nummer 5 am Tag nach der Bekanntmachung. 
 
 
 
Neustadt, den  

 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission 
 
 

Hagen 


